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wegen Steuererklärung 2014 

 

Datum: 20. April 2016 unser Zeichen: 219/15JS21/JS    Datei: D3/446-16 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

 

Unser Mandant erhielt vom Finanzamt (nach bereits erfolgter Fristverlängerung) die 

Möglichkeit, bis spätestens zum […] für das Veranlagungsjahr 2014 eine gemeinsame 

Steuererklärung zur gemeinsamen Steuerveranlagung einzureichen. Hierfür ist unser 

Mandant auf entsprechende Mitwirkung Ihrer Mandantin angewiesen. U.a. muss die Erklärung 

zur gemeinsamen Veranlagung von Ihrer Mandantin mitunterzeichnet werden. Eine 

Möglichkeit zur Erfüllung der Mitwirkung wäre, dass über die den Ehegatten gemeinsam 

bekannte Steuerkanzlei in […] eingereicht wird. Zur Vorbereitung der gemeinsamen 

Veranlagung durch die Steuerkanzlei werden folgende Unterlagen von Ihrer Mandantin 

benötigt:  

 

Die gemeinsame Veranlagung ist steuerlich insgesamt günstiger als die getrennte 

Veranlagung. Wegen des familienrechtlichen Loyalitätsgebot und ehelichen Solidarität (§ 

1353 Abs.1 S.2 BGB) folgt daraus das zwischen Ehegatten bestehende 

Steueroptimierungsgebot. Daraus folgt im Innenverhältnis der Ehegatten der Anspruch auf 

Zustimmung zur gemeinsamen Veranlagung (OLG Hamm, Urteil vom 12.06.2009 - 25 U 

47/08). Oder wenn ein Zusammenveranlagungsbescheid nicht mehr ergehen kann, weil die  
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getrennte Veranlagung bestandskräftig geworden ist (vgl. dazu BGH, Urteil vom 23.07.2007 - XII ZR 250/04, Tz. 7)  

kann es zum Schadensersatzanspruch wegen Einkommenssteuerschadens kommen (OLG Hamm, Urteil vom 

03.05.2000 – 33 U 23/99).  

Bevor hier ein Schadensersatzprozess geführt werden muss, geben wir hiermit Ihrer Mandantin Gelegenheit,  

 die hier bezeichneten Unterlagen bis spätestens eingehend zum […] direkt an unseren Mandanten oder 

direkt an die bekannte Steuerkanzlei in […] zu übermitteln.  

 Anschließend ist von Ihrer Mandantin bis spätestens zum […] die fertiggestellte Steuererklärung in der 

Steuerberaterkanzlei in […] zu unterzeichnen.  

 

Wir hatten mit Schreiben vom […] Ihre Mandantin bereits aufgefordert, das Notwendige zur Durchführung der 

gemeinsamen Veranlagung für 2014 zu veranlassen. Diese Aufforderung blieb bisher ohne Reaktion.  

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
 
 
 
Dr. Jörg Schröck 
Fachanwalt für Familienrecht  
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